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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1974

Norm

ABGB §918 Ib1

ABGB §1052 A

Rechtssatz

Die strikte Weigerung, sich in Bezug auf die zur Deckung der Kosten des Vertragsgegners bestimmte Hauptleistung

vertragsmäßig zu verhalten, ist ein wichtiger Grund für die vorzeitige Lösung eines Dauerschuldverhältnisses.
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